
 
 
 

 

 

       

 
Beitrags- und Gebührenordnung des 

Anglerverein Rostock-West e. V. 
 

  

 1  

Entsprechend § 6 der Vereinssatzung des Anglervereins Rostock-West e. V. (AVRW) erlässt die 
Mitgliederversammlung diese Beitragsordnung. 
 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beitragen und 
Gebühren an den Verein, einschließlich der Regelungen zu deren Bestellung, Fälligkeit, Entschädigungen und 
Verzugsfolgen. 

2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen sowie alle weiteren Geldbeträge werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 

3. Die festgesetzten Beträge treten nach Beschluss der Mitgliederversammlung am 12.03.2023 in Kraft. 

4. Der AVRW hat keinen Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Beiträge und Gebühren der Dachverbände 
sowie behördlicher Instanzen. Mit der Mitgliedschaft im AVRW geht automatisch eine Mitgliedschaft in den 
Dachverbänden einher und das Mitglied ist verpflichtet, die Beiträge der Dachverbände zu entrichten. 

Dachverbände mit Beitrags- und / oder Gebührenerhebung: 

a) Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. (LAV) 

b) Kreisanglerverband der Hansestadt Rostock e. V. (KAV) 

      Behördliche Instanzen mit Gebührenerhebung: 

a) Hafen- und Seemannsamt Rostock 
b) Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 

(LALLF) 
 

5. Mitgliedsabteilungen 

Anhand des Alters erfolgt eine Initialeingliederung in eine der beiden Mitgliedsabteilungen:  
Jugend oder Erwachsene.  

Alle weiteren Mitgliedsabteilungen müssen beantragt und der Anspruch mit entsprechenden Unterlagen 
nachgewiesen werden. 

Die Bewilligung der Anträge für die Mitgliedsabteilung „Ermäßigt“ obliegt dem Vorstand. 

Der Wechsel der Mitgliedsabteilung erfolgt stets zum Beginn eines Geschäftsjahres. In Ausnahmefällen ist es 
dem Vorstand vorbehalten, eine Änderung der Mitgliedsabteilung auch innerhalb des Geschäftsjahres 
zuzulassen. 
Eine Berücksichtigung des Wechsels bei der Rechnungserstellung erfolgt, wenn mindestens 2 Monate vor 
Beginn des Geschäftsjahres der Wechsel gebilligt ist. 
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Bezeichnung    Voraussetzung  
             
 
Jugend               Personen bis 18 Jahren 
 
Erwachsene   Personen ab 18 Jahren 
 
Ermäßigt   Rentner / EU-Rentner / Pensionäre 
    Erwachsene mit einem Grad der Behinderung ab 50 % (GdB50+) 
    Auszubildende und Schüler ab 18 Jahren 

    Einkommenschwache 
 
Ehrenmitglied   Ernennung zum Ehrenmitglied durch die Mitgliederversammlung 
 
Vorstand   Wahl in den Vorstand auf der Mitgliederversammlung 
    Kommissarische Bestellung in den Vorstand 

 
6. Jahresbeiträge 

Mitgliedsabteilung   Beitragshöhe  
 
 
Jugend     EUR    19,- 
Erwachsene     EUR   34,- 
Ermäßigt    EUR   19,- 
Ehrenmitglied    frei 
Vorstand    frei 

 
7. Gebühren 

Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt abhängig der initialen Mitgliedsabteilung: 
Jugend     EUR      5,- 
Erwachsene     EUR   10,- 
  
Weiterführend wird für die Ausstellung des Mitgliedsausweises, welcher als Nachweis zur Mitgliedschaft im 
Verein gilt, eine Gebühr erhoben. Die Anschaffung ist einmalig. Im Falle des Verlustes ist das Mitglied 
verpflichtet, dieses zu melden und sich einen neuen ausstellen zu lassen. 
 
Ausstellung Mitgliedsausweis  EUR      2,- 
 
Beim ersten postalischen Versand ist das Porto im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für jeden weiteren Versand 
wird eine Pauschale in Höhe von 4,- EUR erhoben. 
 

8. Entschädigungen und Erstattungen 

Nach § 15 der Vereinssatzung, können Mitglieder des Vorstands und für den Verein in sonstiger Weise 
ehrenamtlich Tätige eine Erstattung ihrer Kosten und eine angemessene Entschädigung für Zeit- und 
Arbeitsaufwand erhalten. 

Die Auszahlung der Entschädigungen für den Zeit- und Arbeitsaufwand erfolgt rückwirkend mit der nächsten 
Rechnungsstellung als Gesamtbetrag über die erbrachten Monate. 
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Position / Rolle   Entschädigung je Monat 
 
 
Geschäftsführender Vorstand   EUR  8,- 
Beisitzer     EUR 8,- 
Kassenprüfer    EUR 2,50 

 
9. Arbeitsleistungen und finanziellen Ersatzleistungen 

Mitglieder des AVRW sind verpflichtet, eine Arbeitsleistung von 3 Stunden zu verrichten. Der Stundensatz 
beträgt hierbei regulär 10 EUR / Stunde und für die Jugend 2 EUR / Stunde. 

Aus prozessoptimierenden, aber auch vereinfachenden Gründen werden die finanziellen Ersatzleistungen für 
ggf. nicht geleistete Arbeitsleistungen als Pauschale im Vorfeld kassiert und im Falle geleisteter 
Arbeitsstunden mit der nächsten Beitragskassierung verrechnet. 
 
Im Falle des Austritts eines Mitglieds innerhalb eines Geschäftsjahres und bei geleisteten Arbeitsstunden 
erfolgt eine Rücküberweisung der geleisteten Pauschale im ersten Quartal des Folgejahres. 
Die Rückerstattung erfolgt auf das zuletzt bekannte Bankkonto des Mitglieds.  
 
Der Arbeitseinsatz gilt als abgegolten, wenn das Mitglied von Beginn bis zum Ende des Arbeitseinsatzes sich 
aktiv beteiligt hat. Es erfolgt kein Aufbau der geleisteten Stunden über die erforderlichen Stunden hinaus. 
 
Mitgliedsabteilungen und Personengruppen (nachweislich), welche vom Arbeitsdienst freigestellt sind: 

 
• Rentner / EU-Rentner / Pensionäre 
• Erwachsene mit einem Grad der Behinderung ab 50 % (GdB50+) 
• Ehrenmitglieder 
• Jugendliche unter 14 Jahren 

    
10. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich dem Vorstand in Textform mitzuteilen. 

11. Vorbestellungen der gewünschten Angelberechtigungen, Austauschkarten und Fischereiabgabemarken hat bis 
zum 15. November des jeweiligen Jahres für das Folgejahr verbindlich zu erfolgen. Hierzu wird dem Mitglied 
ein Formular in Textform Mitte Oktober zur Verfügung gestellt. 

Hinweis: Fischereiabgabemarke, Unterwarnowkarte und Küstenkarte können eigenständig auch unabhängig 
vom Verein bei anderen Ausgabestellen käuflich erworben werden.  

12. Das Mitglied erhält eine Rechnung mit der Aufstellung der zu zahlenden Forderungen sowie der Angabe des 
Fälligkeitsdatums. Diese Rechnung gilt es unter Angabe der Rechnungsnummer auf das Konto des Vereins zu 
begleichen. 
Von Zahlungen an den Verein ohne zugehöriger Rechnungsstellung oder eigenständiger Korrektur ist 
dringlichst abzusehen. 

Im Falle von Unstimmigkeiten oder Fragen zu der Rechnung ist der Vorstand telefonisch oder per Mail 
umgehend zurate zu ziehen.  

Beitragskonto: 
IBAN:   DE68 1305 0000 0205 0045 55 
BIC:   NOLADE21ROS 
Institut:   Ostsee-Sparkasse Rostock 
Verwendungszweck:  Rechnungsnummer der Zahlungsaufforderung 

 

13. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist in §5 der Satzung geregelt. 


